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	▶ Europäische Krankenversichertenkarte
neuerungen bei der Behandlung von Patienten, die im Ausland 
krankenversichert sind

| Einige Neuerungen in Anlage 20 des Bundesmantelvertrags – Ärzte (BMV 
– Ärzte, online unter iww.de/s10280), der Vereinbarung zur europäischen 
Krankenversichertenkarte, sind für die Abrechnung in Arztpraxen relevant. |

Betroffen sind Behandlungen bei Personen, die eine Europäische Kranken-
versichertenkarte (EHIC), Global Health Insurance Card (GHIC) oder proviso-
rische Ersatzbescheinigung (PEB) vorlegen bzw. über einen Nationalen An-
spruchsnachweis verfügen. Generell wird seit dem 01.01.2024 für Patienten 
aus dem Vereinigten Königreich (UK) und Nordirland die GHIC als Anspruchs-
nachweis vereinbart. Weitere Anpassungen sind u. a. (Überblick der Neue-
rungen bei der KV Brandenburg online unter iww.de/s10281):

	� In allen Fällen ist das Überweisungsformular (Muster 6) für Überweisungen 
von im Ausland Versicherten zu verwenden. Beim mit-/weiterbehandelnden 
Arzt ist unverändert erneut ein Anspruchsnachweis vorzulegen.

	� Beim Ausstellen einer AU-Bescheinigung erfolgt keine elektronische Über-
mittlung an die Krankenkasse. Ärzte erstellen per Stylesheet eine papier-
gebundene AU-Bescheinigung und geben dem Patienten alle Ausfertigun-
gen (Krankenkasse, Versicherter, Arbeitgeber) mit. Im Adressfeld steht die 
vom Patienten gewählte deutsche Krankenkasse.

	� Die Patientenerklärung (Anlage 2 der Anlage 20 BMV-Ä) und der Nationale 
Anspruchsnachweis (Anlage 3) wurden an die geänderte Vereinbarung an-
gepasst. Zudem steht die Patientenerklärung seit dem 01.01.2024 in 21 
Fremdsprachen (bislang 13) zur Verfügung. Auf der Patientenerklärung 
wurde auch ein Abschnitt für die Bestätigung der identitätsprüfung durch 
den Vertragsarzt aufgenommen. Dieser ersetzt die bisherige Unterschrift 
und Stempelung der Kopie des Nationalen Anspruchsnachweises.
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	▶ In eigener Sache
neues iWWWebinar „Abrechnung in der Hausarztpraxis“ 
 buchbar – ihr Quartalsupdate zu eBm und GoÄ

| Gerne machen wir Sie auf die neue Webinarreihe zur Abrechnung in der 
Hausarztpraxis aufmerksam. Dieses Angebot stellt eine weitere Möglich-
keit dar, zu relevanten Fragen und Neuerungen bei der Abrechnung nach 
EBM und GOÄ auf dem Laufenden zu bleiben – und zwar auf kurzweilige Art 
und Weise! Zudem können Sie im Vorfeld der vier Live- Veranstaltungen 
 jeweils Ihre konkreten Abrechnungsfragen stellen. | 

Referentin der Webinarreihe ist die Abrechnungsexpertin Heike Junge-Rap-
penberg, die seit 2005 als selbstständige Beraterin im Gesundheitswesen mit 
dem Schwerpunkt EBM- und GOÄ-Abrechnung tätig ist. Die Termine finden 
mittwochnachmittags von 15 bis 17 Uhr statt. Beim nächsten Termin am 
21.02.2024 stehen Neuerungen und Fragen zum EBM im Jahr 2024 sowie unge-
nutzte GOÄ-Honorarpotenziale in Ihrer Praxis im Fokus (weitere Informationen 
unter iww.de/s10089; Abrechnungsfragen im Vorfeld gerne an  aaa@iww.de).
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